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Integrative Schule –
dysfunktional und ineffizient?
Die Lernleistungen der Schüler sinken, obwohl immer mehr Geld in die Bildung fliesst

GERHARD STEINER UND CARL BOSSARD

Noch nie war so viel von Kompeten-
zen die Rede wie heute und gleichzeitig
so wenig von Lernen. Ein fast verges-
senes Wort und ein grundlegendes zu-
gleich. Was aber bedeutet es? Einfach
gesagt, ist Lernen das Integrieren neuer
Information in bestehendes Wissen.
Dies geschieht durch zwei Hauptpro-
zesse: Verstehen und Festigen. Beim
Verstehen bauen wir neues Wissen auf,
beim Festigen behalten wir es und rufen
es ab. Diese beiden Prozesse bilden die
Grundpfeiler jeglichen Lernens.

Verstehen, Behalten, Erinnern und
Anwenden von Wissen und Können sind
die bekannten Teilprozesse des Lernens.
Entscheidend aber sind jene mentalen
Aktivitäten, die innerhalb dieser vier
Bausteine und zwischen ihnen ablaufen:
die Mikroprozesse des Lernens. Richtig
eingesetzt, bewirken sie, dass die Infor-
mationen aus dem Unterricht gedächt-
nisgerecht verarbeitet werden.

Lernen im Unterricht bedeutet sehr
oft den Aufbau von Bedeutungen. Dabei
sind vor allem die folgenden Mikropro-
zesse involviert:

� Verknüpfen dient dem Integrieren
neuer Informationen in schon vorhan-
denes Wissen.

� Ordnen (Strukturieren) gewährleistet
die Übersicht über das Wissen.

� Verdichten schafft Speicherraum im
Gedächtnis.

� «Wieder-Auspacken» ist immer dann
nötig,wennWissen erneut gebraucht wird.

Empfindliche Prozesse

Die Vielfalt der Mikroprozesse ist
immens. Sie ist abhängig von den indi-
viduellen Fähigkeiten der Lernenden
und der Art, wie die Lehrperson sie im
Unterricht mobilisiert, dazu auch von
der Komplexität des Lerninhalts. Man-
che Lehrkräfte – oft in Schnellkursen
auf ihre Aufgabe vorbereitet – haben
von diesen anspruchsvollen Vorgängen
kaum klare Kenntnis. Jeder Unterricht
lebt aber von diesen Mikroprozessen.

Gut ausgebildete Lehrer und Heil-
pädagogen wissen, wie empfindlich diese
kleinen Prozesse gegen Störungen im
Unterricht sind. Sie haben ein Gespür für
diese feinen Abläufe und wissen, wie sie

sie didaktisch nutzen können.DiesesWis-
sen erleichtert die klareAnalyse des Lern-
stoffs,ermöglicht die Planung zusammen-
hängender und effektiver Lernverläufe
und unterstützt eine professionelle Dia-
gnose des Lernprozesses. Dadurch erwei-
tern sie ihren Blick auf das schulische Ler-
nen und dessen Voraussetzungen.

Schulanfänger bringen unterschied-
liche mentale und soziale Ressourcen
sowie Defizite mit. Diese haben sich
über viele Jahre in ihren individuellen
Lernbiografien entwickelt. Genetische
Voraussetzungen und vielfältige Inter-
aktionen mit der sozialen und mate-
riellen Umwelt beeinflussen diese Ent-
wicklung. Unterschiedlich strukturierte
Familien und kulturelle Kontexte spie-
len dabei eine wichtige Rolle; sie vari-
ieren stark in ihrer Qualität und Dichte.

Die Vielfalt der Lernfähigkeiten in
heutigen Schulklassen überrascht nicht.
Viele Kinder haben Lücken in den
Grundlagen oder entwickeln diese über
Jahre hinweg unzureichend. Diese Defi-
zite lassen sich nicht in wenigen Stunden
oder Tagen durch spezielle Förderung
aufholen, ausgleichen oder beheben.

Die Schule als «Disco-Betrieb»

Die Integrative Schule verfolgt genau die-
ses Ziel;notwendig ist ein sehr hoher Res-
sourceneinsatz. Im Mittelpunkt stehen
die Kinder mit Förderbedarf und die Be-
wältigung ihrer kognitiven, sprachlichen
und sozialen Defizite. Dies führt oft zu
einem organisatorisch und heilpädago-
gisch beträchtlichen Aufwand. Eine er-
fahrene Klassenlehrerin beschreibt es
treffend als «Disco-Betrieb».

Charakteristisch für die Fördermass-
nahmen sind:

� Die Individualisierung und somit
auch Separierung der Betroffenen.

� Die häufige Unterbrechung der
Kontinuität des Lernflusses, das heisst
des zeitlichen und inhaltlichen «roten
Fadens», der sich durch jedes effiziente
Lernen zieht. Besonders anfällig auf sol-
che Unterbrüche ist die Nahtstelle zwi-
schen Regelklasse und Förderunter-
richt. Präzise Diagnosen, koordinierte
Zielsetzungen und lernprozessbezogene
Rückmeldungen fehlen oft. Diese Män-
gel führen zwangsläufig zu Ineffizienz
und machen das System dysfunktional.

� Ein weiteres Merkmal der Förder-
massnahmen ist die «Tropfenzähler-

Didaktik»: kurze, punktuelle und meist
nur auf isolierte Zielsetzungen ausge-
richtete Massnahmen. Sonderförderung
darf keinesfalls homöopathisch verab-
reicht, sondern muss mit grosser Kelle
angerichtet und konzentrierten Kräften,
also sehr intensiv und gezielt langfristig,
durchgeführt werden. Doch die Devise
scheint zu lauten: Hauptsache, es wird
gefördert; in der Regel aber fehlen die
Evaluationen.

� Noch bedenklicher ist die notorisch
niedrige oder gar fehlende Übungs-
dichte, die auf eine lernpsychologisch
wenig bewusste Unterrichtsführung zu-
rückzuführen ist. Diese systemimma-
nente Dysfunktionalität führt zu zahl-
reichen diagnostizierten Lernproble-
men, die sich mit einer deutlich höheren
Übungsdichte beheben liessen. «Üben»
ist zum Fremdwort geworden – mit fata-
len Folgen.

� Dazu kommt der enorm hohe Perso-
nalaufwand der integrativen Schule: Die
Klassenlehrerin wird von einer Heil-
pädagogin unterstützt, dazu von einer
IF-Lehrperson (integrierte Förderung)
oder einer Klassenassistenz, manchmal
hilft auch ein Zivildienstler. Doch der
Lernerfolg verhält sich nicht proportio-
nal zur Anzahl involvierter Personen.
Zu viele Köche verderben den Brei, vor
allem wenn sie nie richtig kochen ge-
lernt haben.

Zu viele Reize
Die Kontinuität der Lernprozesse ist
kein beliebiger Faktor, sondern eine
zentrale Voraussetzung dafür, dass
Wissen kohärent vernetzt wird. Diese
Netzwerke bilden die Basis für Fähig-
keiten wie verstehendes Lesen, das Er-
fassen der Kernaussagen eines Textes,
das klare Formulieren eigener Gedan-
ken, das Lösen rechnerischer Aufgaben
mit Algorithmen oder das Umsetzen
von Anleitungen in konkrete Handlun-
gen. Häufige Unterbrechungen zerstö-
ren systematisch sowohl die zeitliche
als auch die inhaltliche Kontinuität.
Das spiegelt sich deutlich in den sin-
kenden Lernleistungen wider – auch
im Regelunterricht.

Um die Lernqualität der Regelschü-
ler zu beeinträchtigen, braucht es im
Klassenzimmer keinen «Disco-Betrieb».
Schon unerwartete visuelle oder akus-
tische Reize, unvorhersehbare Abläufe
durch Regieanweisungen oder derWech-

sel von Lehr- und Betreuungspersonen
reichen aus. Die Folge bleibt stets gleich:
Die Schüler müssen gleichzeitig meh-
rere Informationsstränge verarbeiten –
die Lerninhalte einerseits, die störenden
Reize andererseits. Das überfordert die
meisten Kinder, überlastet ihr Gedächt-
nis und hemmt die Lernprozesse.Sie ver-
gessen bereits während des Unterrichts,
was sie zu Beginn gelernt haben (sollten).
Man spricht vom «schnellen Vergessen»,
vom «forgetting while learning».

Was von der fehlenden Übungs-
dichte beim individuellen Fördern ge-
sagt wurde, gilt gleichermassen für den
Regelklasse-Unterricht. So degeneriert
Ausbildung zu unnützer Unterhaltung.
Ob das die «gute Schule für alle» ist, wie
sie sich Eltern bei der Abstimmung über
ihre Einführung vorgestellt haben? Wol-
len wir mit dieser Schule Fortschritte
machen und einen effektiven Unter-
richt erreichen, brauchen wir im Regel-
unterricht einen stärkeren Fokus auf die
Lernprozesse und ein Ausbildungskon-
zept mit Förderklassen.

Anstelle einer separierenden heil-
pädagogischen Einzelförderung werden
in der Förderklasse die Lernprozesse
wirklich vergemeinschaftet; das unter-
stützt eine Integration ins System. Die
Klasse als Lerngruppe ist gekennzeich-
net durch eine relativ hohe Homogeni-
tät der mentalen und sozial-integrativen
Lernvoraussetzungen. Damit eröffnen
sich Chancen für eine fruchtbare Zu-
sammenarbeit der Lernenden unterein-
ander auf Augenhöhe, weil die interindi-
viduellen Unterschiede moderat sind.

Wer bezahlt den Preis?

In der Förderklasse bleibt der Lernpro-
zesse stabil, vor allem wenn alles aus
einer Hand kommt. Das Lernen be-
wegt sich stets im Bereich der optima-
len Passung: Die Anforderungen der
Lerninhalte entsprechen dem Lernver-
mögen der Unterrichteten. So kommen
vollständige Lernzyklen zustande – mit
Rückmeldungen und Nachfassen, falls
die Lernergebnisse noch nicht genügen.
Das schafft für alle sichtbare Lernresul-
tate. Kaum etwas motiviert so sehr wie
Lernfortschritte. Die Störungen und die
damit oft ausgedünnte Lernprozess-Be-
treuung durch Lehrkräfte haben Kon-
sequenzen:Am deutlichsten bekommen
sie diejenigen Schülerinnen und Schüler
zu spüren, die mit wenig gezielter Unter-
stützung durch Lehrer oder Mitschüle-
rinnen höchst erfolgreich sein könnten.
Sie bezahlen den Preis, den ihnen die in-
effiziente Lernorganisation der integra-
tiven Schule aufzwingt.

Betroffen sind die zahlreichen Kin-
der der sogenannten «Bildungsreser-
ven», auch solche mit Migrationshinter-
grund. Besonders Mädchen spüren die
Benachteiligung, wie neue Studien be-
legen. Heute bleiben bei zu vielen Schü-
lerinnen und Schülern Ressourcen ein-
fach brach liegen. Das gilt auch für viele
engagierte Lehrkräfte. Sie können in der
gegenwärtigen Schulorganisation ihr
pädagogisches Potenzial gar nicht opti-
mal ausschöpfen. Eine vertane Chan-
cen – für die Betroffenen wie für unsere
Gesellschaft.

Fazit: Wir brauchen eine pädago-
gische Wende, um eine wirklich gute
«Schule für alle» zu schaffen – klug ge-
führt und mit effektiven Lernprozessen.
So findet die Schule wieder zu ihrem
Kernauftrag, dem bildungswirksamen
Lernen für alle.

Gerhard Steiner ist emeritierter Professor an
der Universität Basel. Nach Assistenzjahren in
Bern und einer Fellowship an der Stanford Uni-
versity (1976/77) gründete er in Basel das Insti-
tut für Psychologie. Entwicklung, Lernen und
Gedächtnis waren seine Forschungsfelder.
Während 12 Jahren stand er im Basler Schul-
dienst. Carl Bossard ist Gründungsrektor der
Pädagogischen Hochschule Zug. Davor war er
als Rektor der kantonalen Mittelschule Nidwal-
den und Direktor der Kantonsschule Luzern tä-
tig. Er beschäftigt sich mit schulgeschicht-
lichen und bildungspolitischen Fragen.

Kaum etwas motiviert so sehr wie Lernfortschritte: Schülerin in einem Zürcher Schulhaus. KARIN HOFER / NZZ

Mehr Tessiner
für den Papst
Ungewöhnliche Marketing-Aktion
der Schweizergarde

PETER JANKOVSKY, BELLINZONA

Zu Beginn des Jahres 1506 marschier-
ten im Vatikan 150 mit Hellebarden be-
waffnete Eidgenossen ein. Nicht in krie-
gerischer Absicht, sondern um ab sofort
Papst Julius II. und alle seine Nachfol-
ger zu beschützen. Diese Leibgarde exis-
tiert bis heute und ist wohl die älteste
Schweizer Organisation.

Der päpstlichen Schweizergarde haf-
tet etwas Legendäres an: Das macht
sie attraktiv, und die Rekrutierung war
lange Zeit einfach. Bis 2018 habe man
eigentlich nur Mundpropaganda be-
trieben, sagt der Hauptmann Christian
Kühne, zuständig für das Personal und
die Kommunikation. Dann sei die Zahl
der Gardisten von 110 auf 135 ange-
hoben worden – und die Mundpropa-
ganda habe nicht mehr genügt.

30 Interessierte am Stand

Kühne muss seither laufend die Werbe-
trommel rühren. Die Schweizergarde hält
Vorträge vor Angehörigen der Schweizer
Armee,und sie ist mit einem Stand an ver-
schiedenen Berufsmessen in der Deutsch-
schweiz und der Romandie präsent. Am
Wochenende waren die Gardisten in der
Tessiner Kantonshauptstadt anzutreffen.
Und zwar mit einem Werbestand am Bel-
lenzer Rathaus,zwischen den Ständen des
Samstagsmarktes. Laut Kühne gibt es im
Tessin keine Berufsmessen mehr, also
mussten sich die Gardisten direkt unters
Volk mischen. Mit rund 30 interessierten
Jugendlichen seien am Samstag angenehm
viele an den Stand gekommen. Das ist die
Bilanz des Garde-Vizekorporals Gabriele
Scafetta aus Locarno. Er war präsent im
traditionellen Kostüm, zwar ohne Helle-
barde, aber immerhin mit Säbel.

Den Jungen der Generation Z schil-
derte Scafetta den Dienstalltag. Er er-
klärte ihnen, wie spannend es sei, dem
Papst zu dienen und eine ausserordent-
liche Kameradschaft in der Truppe zu er-
leben.Genau das fasziniere ihn auch,sagt
der 19-jährige Standbesucher Giacomo
Scafetta, der Bruder des Gardisten. Er
habe einen Lehrabschluss und habe wei-
tere Mitglieder der Garde hören wollen,
um sein Bild zu vervollständigen. Der
aus Schweizer Sicht tiefe Gardistenlohn
von 1800 Euro brutto störe ihn gar nicht,
sagt Giacomo Scafetta weiter. Mit die-
sem Entgelt könne man in Rom gut le-
ben und sogar etwas auf die Seite tun,be-
tont seinerseits der Hauptmann Kühne.
Denn Kost und Logis seien gratis,ebenso
die Gesundheitsversorgung,und Steuern
müssten die Gardisten auch keine zahlen.

Hat die Schweizergarde also keine
Schwierigkeiten mit dem Nachwuchs?
Hierzulande bestehe überall ein Bedürf-
nis nach Fachkräften, die oft rar seien, so
Kühne. Daher müsse auch die Garde um
ihre Rekruten kämpfen.Sie ziele dabei auf
die Generation Z ab:Am besten geeignet
seien 20- oder 21-Jährige mit abgeschlosse-
ner Grundausbildung in der Armee.

Die meisten sind Unterwalliser

Jährlich sollte die Garde 30 bis 35 Perso-
nen mit Schweizer Pass aus der Genera-
tion Z rekrutieren. Nur so kann sie laut
Kühne die Abgänge kompensieren, zu
denen es jeden Monat kommt. Gegen-
wärtig gehören 140 Mann zur Truppe,
davon 14 in Ausbildung, aber diese Zahl
schwankt ständig.

ImTessin herrschen helvetische Italia-
nità und ein starker katholischer Glaube:
Das alles stellt für den Dienst im Vati-
kan eigentlich eine gute Voraussetzung
dar. Die Tessiner Gardisten könnten den
katholischen Kameraden aus den ande-
ren Landesteilen tatsächlich ein Vorbild
sein, sagt Kühne. Jedoch sei es nicht das
Ziel, möglichst viele Tessiner zu haben.
Kein Kanton stellt mehr als 15 bis 17
Gardisten. Momentan gibt es am meis-
ten französischsprachige Walliser in der
Truppe, auf welche die Freiburger, die
Tessiner und Luzerner folgen – und auch
aus Zürich oder St. Gallen kommen ei-
nige,so wie der Hauptmann Kühne selbst.
Zur Präzisierung: Kühne spricht Zürich-
deutsch, sein Heimatort ist aber St. Gal-
len. Und das zählt bei der Herkunft.

Montag, 22. September 2025 9Schweiz

Viel Herz für Schuldner, wenig Herz für Gläubiger
Ein neues Gesetz will überschuldeten Personen helfen – die Kapitalgeber gehen dagegen vergessen

KATHARINA FONTANA

Herr Meier möchte den Vorplatz seines
Hauses neu pflastern lassen. Er kontak-
tiert den Handwerker Müller, der bei
einer Nachbarin bereits dieselbe Arbeit
ausgeführt hat.Müller kommt bei Meier
vorbei, sie besprechen die Auswahl der
Steine und einigen sich darauf, dass
Meier 5000 Franken imVoraus zahlt, da-
mit Müller das Material bestellen kann.

Nach drei Monaten ruft Meier den
Handwerker an und fragt, wann ge-
pflastert werden könne. Die Lieferung
der Steine sei unterwegs, so dieAntwort.
Sechs Wochen später wird Meier lang-
sam unruhig und ruft erneut an. Mül-
ler nimmt seine Anrufe nicht entgegen.
Meier fordert ihn schliesslich per E-
Mail dazu auf, das Geld zurückzuzahlen.
Wochen später meldet sich Müller und
sagt, er stecke in finanziellen Schwierig-
keiten und habe die 5000 Franken nicht.

Meier wendet sich an das Betrei-
bungsamt und will seine Geldforderung
mithilfe der Behörden durchsetzen las-
sen. Die Betreibung wird eingeleitet,
der Zahlungsbefehl verschickt. Der
Beamte sagt Meier, dass er sich nicht
grosse Hoffnungen machen solle, denn
bei Müller gebe es nichts zu pfänden.
Gegen den Handwerker liefen schon
andere Betreibungen.

Zusätzliche Kosten

Herr Meier heisst nicht Herr Meier,
doch der Fall hat sich so zugetragen.
Und wie Meier ergeht es jährlich Zehn-
tausenden von Personen. Die Meiers
kommen in der Öffentlichkeit aller-
dings kaum je vor. Die Müllers dagegen
umso mehr. Meist werden sie als Opfer
eines ungerechten Systems dargestellt.
Regelmässig wird in den Medien über
Personen berichtet, die in eine «Schul-
denfalle» geraten seien, ohne Perspek-
tive lebten und von engherzigen Gläubi-
gern verfolgt würden. Für sie gibt esAn-
laufstellen und Schuldenberatungen und
Büros, die sich um Stundungen,Leasing-
verträge und vieles andere kümmern.
Für die Meiers gibt es das Betreibungs-
amt, und die Gebühren für die Umtriebe
bleiben häufig an ihnen selber hängen.

Diese Woche kommt eine Gesetzes-
vorlage in den Nationalrat, bei der es um
den Umgang mit Schuldnern geht – oder
politisch korrekt: mit «von Schulden be-
troffenen Personen». Ziel der Reform ist
es,ihneneine«zweiteChance»anzubieten
und mit einem Schuldenerlass eine Aus-
sicht auf ein unbelastetes Leben zu eröff-
nen.Dazu ist ein neues Instrument vorge-
sehen: ein Sanierungsverfahren, das vom
Gerichtbewilligtwerdenmuss.Derdauer-

haft zahlungsunfähige Schuldner muss in
diesemVerfahrenwährendeiner gewissen
Zeit sämtliche Einkünfte, die sein Exis-
tenzminimum übersteigen, seinen Gläu-
bigern geben,anschliessendwerden seine
restlichen Schulden gestrichen.

Wer die Botschaft aus dem Departe-
ment von SP-Bundesrat Beat Jans liest,
erhältdenEindruck,alshandlees sichum
eine Vorlage, die ausschliesslich Gewin-
ner kennt: Die Schuldner würden moti-
viert,sich raschwirtschaftlich zu erholen,
das diene ihrerGesundheit, ihrerFamilie
und ihremUmfeld,die Sozialhilfe werde
entlastet,die öffentlicheHand profitiere
und die Volkswirtschaft ebenso.

Eine andere Frage ist, was die Mei-
ers davon halten. Wie steht es um den
Schutz ihres Eigentums, wenn der Staat
anfängt, ihre Forderungen zu streichen?
Und welches Bild wird der Gesellschaft
vermittelt,wenn Personen Schulden ma-
chen können, die ihnen später vom Staat
erlassen werden?

Jan Blöchliger ist Vorsteher des Be-
treibungs- und Konkursamts Basel-
Stadt. 2024 gab es rund 67 000 Betrei-
bungen im Kanton, Tendenz steigend.
Die meisten Beträge, für die Zahlungs-
befehle ausgestellt werden, bewegen

sich zwischen 1000 und 10 000 Franken.
Der grosse Teil der Betreibungen wird
von den Steuerbehörden und den Kran-
kenkassen veranlasst. «Steuern und Prä-
mien sind das Erste,was man nicht mehr
bezahlt, wenn das Geld knapp wird»,
sagt Blöchliger.

Ohne Lohn keine Pfändung

In derPraxis läuft dasVerfahrenwie folgt
ab: Der Schuldner wird vorgeladen, auf
demBetreibungsamt einvernommenund
zu seinen Finanzen befragt. Ist pfänd-
bares Vermögen vorhanden, ein Auto
vielleicht oder einAnteil an einer Immo-
bilie, wird es versteigert. «Das ist aller-
dings vergleichsweise selten der Fall»,
sagt Blöchliger.Gingen die Betreibungs-
beamten früher noch in dieWohnungdes
Schuldners und nahmen den Fernseher
oder andere Gegenstände mit, wird das
heute nur noch ausnahmsweise getan.
«Der Hausrat hat in der Regel zu wenig
Wert, als dass sich eine Pfändung lohnen
würde. Deshalb gibt es heute praktisch
nur noch Lohnpfändungen.»

Bei einer Lohnpfändung schöpft das
Betreibungsamt monatlich den Lohn ab,
und zwar direkt beim Arbeitgeber, bis

auf das Existenzminimum. Aus dem ab-
geschöpftenBetragwerdendieGläubiger
befriedigt. «Hat der Schuldner einen Job,
ist dieChance relativ gross,dass derGläu-
biger mindestens zu einem Teil des Gel-
des kommt. Arbeitet der Schuldner da-
gegen nicht oder lebt er bereits auf oder
unter demExistenzminimum, sieht es für
denGläubigermeist nicht gut aus.Wie er-
folgreich eine Betreibung ist, hängt auch
davon ab, ob ein Gläubiger in einer Pfän-
dungsgruppe mit anderen teilen muss»,
sagt Blöchliger.Anders als beiAngestell-
tenkönne es bei selbständig erwerbenden
Schuldnernwie demHandwerkerMüller
schwer sein,herauszufinden,wie vielGeld
effektiv vorhanden sei. Die Versuchung
sei gross, die Buchhaltung so auszuwei-
sen, als schaue kaum ein Verdienst über
dem Existenzminimum heraus.

Die Lohnpfändung läuft ein Jahr.Hat
der Gläubiger sein Geld nach Ablauf
nicht bekommen, erhält er einen Ver-
lustschein und kann den Schuldner da-
mit theoretisch Jahr für Jahr wieder neu
betreiben – was jeweils erneut Kosten
und Aufwand verursacht, für die meist
der Gläubiger aufkommen muss.

Die Debatte im Nationalrat dürfte
angeregt werden.Eine bürgerliche Min-

derheit lehnt das neue Sanierungsver-
fahren entschieden ab. Sie ist der Mei-
nung, dass die Vorlage den Interessen
der Gläubiger nicht genügend Rech-
nung trage und das Schuldenmachen
und die Insolvenz banalisiere.

Kontroverse um Frist

Abgesehen von der Grundfrage, ob man
den Schuldnern überhaupt entgegen-
kommen soll, sind weitere Punkte der
Vorlage umstritten. Die Kommissions-
mehrheit schlägt vor, dass der Schuldner
sich während drei Jahren bemühen und
während dieser Zeit alle verfügbaren
Mittel an die Gläubiger abgeben muss,
um nachher in den Genuss der Schul-
denbefreiung zu kommen. Handwerker
Müller hätte also während drei Jahren
seinen Leistungswillen unter Beweis zu
stellen und möglichst viele Aufträge zu
akquirieren, dann würde das Gericht die
restlichen Schulden streichen. Die bür-
gerliche Minderheit fordert fünf Jahre,
während die Linke die Schuldner ohne
Einkommen praktisch sofort von den
Schulden befreien will.

Eine Kontroverse gibt es auch zur
Frage, was passiert, wenn der Schuld-
ner später einmal, etwa durch eine Erb-
schaft oder Schenkung, zu Geld kommt.
Der Bundesrat möchte diesesVermögen
während fünf Jahren für die Gläubiger
einziehen, andere fordern eine Frist von
zehn Jahren, wieder andere keine zeit-
liche Begrenzung.

Was meint der Praktiker Jan Blöch-
liger zur Reform? Er sieht das Ganze
nüchtern. «Wer wie heute während Jah-
ren eine Lohnpfändung nach der ande-
ren hat, hat keinen Anreiz, sich anzu-
strengen. Das neue Sanierungsverfahren
kanndenSchuldner dazumotivieren,sein
Verhalten zu ändern. Er muss das aber
auch wirklich tun und genügend Mittel
generieren, sonst wird die Restschuldbe-
freiung vom Gericht nicht bewilligt.»

Es werde auch Verlierer geben, sagt
Blöchliger.Das neue System könne zum
Beispiel für jene Gläubiger nachteilig
sein, deren Schuldner erwerbstätig sei
und durch die Lohnpfändung jedes Jahr
ein paar Tausend Franken zurückzahle.
«Das ist erfahrungsgemäss aber eher die
Minderheit.»

Bei völlig überschuldeten Personen
hält Blöchliger es für sinnvoll, das neue
Verfahren des Sanierungskonkurses ein-
mal auszuprobieren.Dennder Status quo
sei nicht nur für die Schuldner unbefrie-
digend,sondernhäufig auch für dieGläu-
biger. «Ob das in der Praxis tatsächlich
funktionieren wird und ob die Schuldner
wie vom Gesetz beabsichtigt mitwirken,
ist aber wieder eine andere Frage.»

Jährlich gibt es Tausende von Gläubigern, die ihr Geld nicht erhalten. Im Bild: Stempel in einem Betreibungsamt. CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ

Verwaltungsbremse gegen den Fachkräftemangel
Die Jungfreisinnigen lancieren eine neue Volksinitiative gegen ein zu schnelles Staatswachstum

CHRISTINA NEUHAUS

Die Jungfreisinnigen Schweiz haben
am Samstag an einem ausserordent-
lichen Kongress in Bern einstimmig be-
schlossen, eine neue Volksinitiative zu
lancieren.Mit der sogenanntenVerwal-
tungsbremse wollen sie das Wachstum
der Personalausgaben des Bundes an
die Lohnentwicklung in der Bevölke-
rung koppeln.

Ausgaben, Stellenzahl und Regulie-
rungsdichte seien in den vergangenen
Jahrzehnten stetig gestiegen, sagt Jo-
nas Lüthy, der Präsident der Jungpartei.
Ein Blick in dieAmtliche Sammlung des
Bundesrechts illustriere dies: Seit 1960
seien rund 240 000 Druckseiten publi-
ziert worden – mehr als ein Drittel da-
von erst seit 2010.

44 000 Angstellte beim Bund

Stetig gestiegen ist auch die Zahl der
öffentlichen Angestellten: Beim Bund
arbeiten etwa gleich vieleMenschen wie
in Thun oder Köniz leben: rund 44 000.

Im Durchschnitt verdienen die öffent-
lichen Angestellten allerdings deutlich
mehr als die arbeitenden Thunerinnen
oder Könizer: über 130 000 Franken.

Teilweise lassen sich die hohen
Löhne erklären. So arbeiten beim Bund
viele gut ausgebildete Berufsleute und
Akademiker. Allerdings verdienen sie
im Vergleich zu ihren Kolleginnen und
Kollegen in der Privatwirtschaft oft
mehr. Eine Studie des Luzerner Insti-
tuts für Wirtschaftspolitik aus dem Jahr
2023 ergab, dass Angestellte des Bun-
des bei gleicher Qualifikation imDurch-
schnitt 12 Prozent mehr verdienen als
in der Privatwirtschaft.

In der Bundesverwaltung wollte man
diese Zahlen nicht akzeptieren, und des-
halb ging der Bundesrat der Sache mit
einer eigenen Studie auf den Grund.
Deren Fazit: Nur keine Aufregung, die
beobachteten Abweichungen seien
«grundsätzlich nachvollziehbar».

Dabei hat es die Studie in sich.
So beträgt die Gesamtvergütung der
500 Logistiker in der Bundesverwal-
tung 91 000 Franken im Jahr. Das sind

17 Prozent mehr, als sie bei den ver-
glichenen Privatunternehmen erhalten
würden. Auch die Laboranten kom-
men beim Bund auf 102 000 Franken:
26 Prozent mehr als die Berufskolle-
gen in der Privatwirtschaft. Nicht nur
die Jungfreisinnigen sind deshalb der
Meinung, der Bund verzerre mit sei-
ner Lohnpolitik den Wettbewerb um
die raren Fachkräfte und schade da-
mit der Wirtschaft.

Bemühungen, das Staatswachstum
zu bremsen oder wenigstens die Per-
sonalzahl nicht weiter zu erhöhen, sind
in der Vergangenheit meistens geschei-
tert. Für längere Zeit erfolgreich war nur
das Bundesrats-Duo Christoph Blocher
und Hans-Rudolf Merz. Mit dem Ent-
lastungsprogramm 2003 bauten sie etwa
800 der damals rund 34 000 Stellen ab,
beim nächsten Sparpaket kamen weitere
1000 dazu. Die Gewerkschaften waren
empört und protestierten. Die NZZ
titelte: «Bundespersonal hat genug von
Blocher und Merz».

Seither sind noch einmal 4000 Bun-
desstellen dazugekommen, und für Jo-

nas Lüthy ist die Grenze damit erreicht.
In seiner Rede mahnte er, der wach-
sende Verwaltungsapparat gefährde
zentrale Erfolgsfaktoren des Schwei-
zer Modells. Hohe Löhne und ein stetig
steigender Stellenetat würden der Pri-
vatwirtschaft Fachkräfte entziehen und
den Arbeitskräftemangel verschärfen.
Gleichzeitig, sagt Lüthy, führe mehrVer-
waltung zu mehr Bürokratie und Regu-
lierung: «Ohne klare politische Gren-
zen wächst ein Apparat, der sich zuneh-
mend selbst beschäftigt, statt dem Ge-
meinwohl zu dienen.»

Kopplung an Medianlohn

Inhaltlich orientiert sich die Initiative
an der Schuldenbremse: Konkret dürf-
ten die Personalausgaben der zentralen
und dezentralen Bundesverwaltung –
einschliesslich externer Dienstleister –
nicht stärker steigen als der Schweizer
Medianlohn. Von der Regelung ausge-
nommen wäre nur der ETH-Bereich.

Würde die Initiative angenommen,
könnte die Bundesversammlung Aus-

nahmen nur in Notlagen beschliessen
und auch dann nur mit der absoluten
Mehrheit beider Räte. Die Jungfreisin-
nigen betonen aber, dass ihre Initia-
tive nicht auf individuelle Löhne zielt:
Spezialisten könnten weiterhin zu kon-
kurrenzfähigen Bedingungen angestellt
werden. Zusätzliche Stellen oder über-
proportionale Lohnerhöhungen müss-
ten aber künftig woanders kompen-
siert werden.

Hätte man den Mechanismus bereits
2010 eingeführt, wären die Personalaus-
gaben des Bundes statt um 32 nur um 16
Prozent gestiegen, sagt Lüthy.Er erhöhe
denAnreiz,die Effizienz zu steigern und
überholte Strukturen abzubauen. Die
jüngste Initiative der jungen FDP steht
nicht isoliert da.InBasel-Stadt hatLüthy
auf kantonaler Ebene ein ähnliches
Volksbegehren lanciert, und in Zürich
sammelt dieFDPUnterschriften für eine
Personalbremse-Initiative.

Den Initiativtext wollen die Jungfrei-
sinnigen nun der Bundeskanzlei über-
geben. Im ersten Quartal 2026 soll die
Unterschriftensammlung beginnen.


